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§ 128 BVergG 2018 Besondere
Bestimmungen über den Inhalt der

Angebote bei funktionaler
Leistungsbeschreibung

 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung sind die Angebote so zu erstellen, dass Art und Umfang der

Leistung eindeutig bestimmt, die Erfüllung der Anforderungen der Aufgabenstellung nachgewiesen, die

Angemessenheit der geforderten Preise beurteilt und nach Abschluss der Leistung die vertragsgemäße Erfüllung

zweifelsfrei geprüft werden kann.

2. (2)Das Angebot hat grundsätzlich ein vom Bieter zu erstellendes Leistungsverzeichnis mit Mengen- und

Preisangaben für alle Teile der funktional beschriebenen Leistung zu umfassen. Diesem sind erforderlichenfalls

Pläne und sonstige Unterlagen gemäß § 104 Abs. 2 samt eingehender Erläuterung des Leistungsverzeichnisses

beizufügen.

3. (3)Das Angebot hat die Erklärung zu enthalten, dass der Bieter die Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere

die von ihm selbst ermittelten Mengen, entweder ohne Einschränkung oder in einer in den

Ausschreibungsunterlagen anzugebenden Mengentoleranz verantwortet.

4. (4)Im Angebot sind auch die Annahmen, zu denen der Bieter in besonderen Fällen gezwungen ist, weil zum

Zeitpunkt der Angebotsabgabe einzelne Teilleistungen nach Art und Menge noch nicht bestimmt werden können,

erforderlichenfalls anhand von Plänen und Mengenermittlungen zu begründen.

5. (5)Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Angebote in jenen Phasen eines Verhandlungsverfahrens, für die der öffentliche

Auftraggeber noch kein vollständig ausgearbeitetes Angebot verlangt.
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